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wicklung. Die Gehaltsentwicklung des Be-
triebsratsmitglieds während der gesamten
Dauer seiner Amtsausübung darf in Relation zu
derjenigen vergleichbarer Arbeitnehmer in die-
sem Zeitraum nicht zurückbleiben.

Bei Ersatzmitgliedern ist für die Vergleichsbe-
trachtung grundsätzlich der Zeitraum ab dem
erstmaligen Nachrücken in den Betriebsrat
maßgeblich. Ist das Ersatzmitglied nur zeitweise
für verhinderte Betriebsratsmitglieder nachge-
rückt, ist jedenfalls dann auf die durchgehende
Gehaltsentwicklung der Vergleichspersonen im
gesamten Zeitraum ab dem erstmaligen Nach-
rücken des Ersatzmitglieds abzustellen, wenn
nach Beendigung des jeweiligen Verhinde-
rungsfalls unter Einbeziehung des nachwirken-
den einjährigen Schutzes ein durchgehender
Schutzzeitraum bestand.

3. Bei einer kleinen Vergleichsgruppe und un-
terschiedlich ausfallenden Gehaltserhöhungen
kann für den Gehaltsanpassungsanspruch des
Betriebsratsmitglieds der Durchschnitt der den
Angehörigen der Vergleichsgruppe im gesam-
ten Betrachtungszeitraum gewährten Gehalts-
erhöhungen maßgebend sein, wenn nur auf
diese Weise eine nach § 78 S. 2 BetrVG unzu-
lässige Begünstigung oder Benachteiligung des
Betriebsratsmitglieds vermieden werden kann.
Dabei sind Gehaltserhöhungen der Vergleichs-
personen nicht nur dann berücksichtigungsfä-
hig, wenn die Mehrheit der Vergleichspersonen
in einem bestimmten Zeitraum – etwa in einem
Kalenderjahr – eine solche erhalten hat.

3 BAG-Entscheidung vom 
26.04.2018: Altersversor-
gung – Rechtskraft des 
Versorgungsausgleichs

Zu seinem Urteil vom 26.04.2018 zu Fragen der
Rechtskraft des Versorgungsausgleichs fasste
das BAG folgende urteilbegründende Leit- bzw.
Orientierungssätze (BAG vom 26.04.2018 - 3
AZR 738/16 -, BeckRS 2018, 13459):

Die materielle Rechtskraft eines familienge-
richtlichen Beschlusses über den Versorgungs-
ausgleich erfasst nicht die Vorfrage, ob und in
welchem Umfang einem der Ehegatten gegen
seinen Arbeitgeber oder einen externen Versor-
gungsträger künftige Ansprüche auf Leistungen
der betrieblichen Altersversorgung zustehen.

Der Beschluss des Familiengerichts über den
Versorgungsausgleich der geschiedenen Ehe-
gatten entfaltet keine materielle Rechtskraft be-
züglich der Frage, ob und in welchem Umfang
die beiden Ehegatten künftige Ansprüche auf

Leistungen der betrieblichen Altersversorgung
gegen ihre Arbeitgeber oder externe Versor-
gungsträger erworben haben.

Das für eine Prozessverwirkung erforderliche
Zeitmoment beginnt nicht vor Eintritt eines Ver-
sorgungsfalls zu laufen.

Die in einer Betriebsvereinbarung vorgesehene
Befugnis eines von Betriebsrats- und Arbeitge-
berseite paritätisch besetzten Beirats über den
Widerruf einer Versorgungszusage und damit
über die Erhebung des Rechtsmissbrauchsein-
wands nach § 242 BGB zu entscheiden, ist
nicht nach §§ 317, 319 BGB vom Gericht nur
auf grobe Unbilligkeit überprüfbar.

Der Einwand des Rechtsmissbrauchs ist ge-
rechtfertigt, wenn der Arbeitnehmer entweder
die Unverfallbarkeit seiner Versorgungsanwart-
schaft nur durch Vertuschung schwerer Verfeh-
lungen erschlichen oder dem Arbeitgeber durch
grobes Fehlverhalten einen nicht behebbaren,
insbesondere durch Ersatzleistungen nicht wie-
dergutzumachenden schweren Schaden zuge-
fügt hat. Stützt sich der Arbeitgeber auf die Ver-
ursachung eines Vermögensschadens durch den
Arbeitnehmer, ist das Versorgungsverlangen des
Arbeitnehmers nur dann rechtsmissbräuchlich,
wenn dieser seine Pflichten in grober Weise ver-
letzt und dem Arbeitgeber hierdurch einen exi-
stenzgefährdenden Schaden zugefügt hat.

4 LSG Baden-Württemberg - 
Entscheidung vom 
13.03.2018: Sozialversiche-
rungspflicht eines GmbH-
Geschäftsführers und 
zugleich Treuhänder-
Alleingesellschafters

Die Geschäftsführerin einer GmbH, die zugleich
Alleingesellschafterin der GmbH ist, kann den-
noch sozialversicherungspflichtig beschäftigt
sein, wenn sie die Gesellschaftsanteile nur als
Treuhänderin hält (LSG Baden-Württemberg
vom 13.03.2018 - L 11 R 590/17 -, BeckRS
2018, 7177).

Rechtsprechung

1 BAG-Entscheidung vom
26.04.2018: Altersdiskrimi-
nierung bei der betrieblichen 
Altersversorgung

§ 10 S. 3 Nr. 4 AGG regelt die Zulässigkeit von Al-
tersgrenzen in den Systemen der betrieblichen
Altersversorgung nicht abschließend. Eine durch
diese Altersgrenzen bewirkte unmittelbare Be-
nachteiligung wegen des Alters kann auch nach
§ 10 S. 1 und S. 2 AGG gerechtfertigt sein (BAG
vom 26.04.2018 - 3 AZR 19/17 -, BeckRS 2018,
12893).

Begrenzt eine Versorgungsordnung die Gewäh-
rung von Versorgungsbeiträgen zu einem Ver-
sorgungskonto auf die Zeit bis zur Vollendung
des 60. Lebensjahres, bewirkt dies eine Benach-
teiligung wegen des Alters. Diese kann nach §
10 S. 1 und S. 2 AGG gerechtfertigt sein, wenn
damit ein bestimmter Dotierungsrahmen für die
Leistungen der betrieblichen Altersversorgung si-
chergestellt werden soll, der Arbeitgeber auf-
grund der im Unternehmen gängigen Ausschei-
denspraxis der Versorgungsberechtigten davon
ausgehen durfte, dass der überwiegende Teil die-
ser begünstigten Personengruppe mit Vollendung
des 60. Lebensjahres sein Erwerbsleben im Un-
ternehmen beendet, die Versorgungsregelungen
insgesamt auf ein mögliches Ausscheiden zu die-
sem Zeitpunkt ausgerichtet sind und den Arbeit-
nehmern bereits vor Erreichen der Regelalters-
grenze in der gesetzlichen Rentenversicherung
der Bezug einer erheblich oberhalb des gesetzli-
chen Rentenniveaus liegenden Altersversorgung
ermöglicht wird.

2 BAG-Entscheidung vom 
21.02.2018: Anspruch eines 
Betriebsratsmitglieds auf 
Vergütungsanpassung

Zu seinem Urteil vom 21.02.2018 zu Fragen des
Anspruchs eines Betriebsratsmitglieds auf Ver-
gütungsanpassung fasste das BAG folgende ur-
teilbegründende Orientierungssätze (BAG vom
21.02.2018 - 7 AZR 496/16 -, BeckRS 2018,
14055):

Nach § 37 IV 1 BetrVG darf das Arbeitsentgelt
von Mitgliedern des Betriebsrats einschließlich
eines Zeitraums von einem Jahr nach Beendi-
gung der Amtszeit nicht geringer bemessen
werden als das Arbeitsentgelt vergleichbarer Ar-
beitnehmer mit betriebsüblicher beruflicher Ent-
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7 FG Schleswig-Holstein - Ent-
scheidung vom 21.02.2017: 
Steuerliche Anerkennung 
einer Pensionsrückstellung – 
keine Festlegung der für die 
Berechnung der Abfindungs-
höhe anzuwendenden 
Sterbetafel

Die steuerliche Anerkennung einer Pensions-
rückstellung setzt nach § 6a Abs. 1 Nr. 3 EStG
im Hinblick auf die in einer Pensionszusage ent-
haltene Abfindungsklausel nicht die Festlegung
der für die Berechnung der Abfindungshöhe an-
zuwendenden Sterbetafel voraus (FG Schles-
wig-Holstein vom 21.02.2017 - 1 K 68/14 -,
BeckRS 2017, 94672). Pensionszusagen sind
auch nach Einfügung des Eindeutigkeitsgebots
in § 6a Abs. 1 Nr. 3 Hs. 2 EStG anhand der all-
gemein geltenden Auslegungsregeln auszule-
gen, soweit ihr Inhalt nicht klar und eindeutig
ist.gelungen verwiesen wird.

8 FG Münster - Entscheidung
vom 28.06.2017: Abgrenzung 
von Gehaltsumwandlung und 
Zuschuss zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn

Zuschüsse des Arbeitgebers zu den Aufwen-
dungen für Internetnutzung und zu Fahrtkosten
des Arbeitnehmers werden auch dann zusätz-
lich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn ge-

5 BFH-Entscheidung vom
26.06.2018: Anforderungen 
an wirksame Beschluss-
fassung über die Einziehung 
eines GmbH-Geschäfts-
anteils

Steht im Zeitpunkt der Beschlussfassung über
die Einziehung eines Geschäftsanteils fest, dass
das freie Vermögen der Gesellschaft zur Be-
zahlung des Einziehungsentgeltes nicht aus-
reicht, ist der Einziehungsbeschluss auch dann
nichtig, wenn die Gesellschaft über stille Re-
serven verfügt, deren Auflösung ihr die Bezah-
lung des Einziehungsentgeltes ermöglichen
würde (BFH vom 26.06.2018 - II ZR 65/16 -,
BeckRS 2018, 16736).

6 BFH-Entscheidung vom
24.01.2018: Kein deutsches 
Besteuerungsrecht für die 
Pension eines in Ungarn 
ansässigen Beamten mit 
deutscher Staatsangehörig-
keit

Eine Pension, die ein zum Zeitpunkt des Aus-
tausches der Ratifikationsurkunden zum DBA-
Ungarn 2011 in Ungarn ansässiger deutscher
Beamter bezieht, kann nach Art. 17 Abs. 1
DBA-Ungarn 2011 nur in Ungarn besteuert
werden (BFH vom 24.01.2018 - I R 49/16 -,
BeckRS 2018, 13092).

währt und können mit den gesetzlichen Pau-
schalsteuersätzen des § 40 Abs. 2 EStG ver-
steuert werden, wenn den Zuschusszahlungen
Lohnherabsetzungen vorausgehen. Zuschüsse
zu Kinderbetreuungskosten bleiben unter die-
sen Voraussetzungen steuerfrei gemäß § 3 Nr.
33 ESt (FG Münster vom 28.06.2017 - 6 K
2446/15 -, BeckRS 2017, 124656). Zuschuss-
zahlungen, denen Lohnherabsetzungen vor-
ausgehen, sind nicht nach Gesamtplangrund-
sätzen als einheitliches Vorgehen zu beurteilen.
Denn es gibt keinen allgemeingültigen Rechts-
grundsatz des Inhalts, dass eine aufgrund ein-
heitlicher Planung in engem zeitlichem und
sachlichem Zusammenhang stehende Mehrzahl
von Rechtsgeschäften für die steuerliche Beur-
teilung zu einem einheitlichen wirtschaftlichen
Vorgang zusammenzufassen und sodann unter
den Steuertatbestand zu subsumieren ist. Im
konkreten Einzelfall kann lediglich Anlass zu der
Prüfung eines Gestaltungsmissbrauchs nach §
42 AO oder einer teleologischen Reduktion der
betroffenen Norm gegeben sein.

Barzuschüsse an Arbeitnehmer zu deren priva-
ten Telekommunikationsverträgen sind nicht
gemäß § 3 Nr. 45 EStG oder § 3 Nr. 50 EStG
steuerfrei.
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9 FG Düsseldorf - Entscheidung
vom 13.07.2017: Übernahme 
einer Pensionsverpflichtung 
durch einen Dritten

Die (Teil-)Übernahme der Pensionsverpflichtung
einer GmbH gegenüber ihrem beherrschenden
Gesellschafter-Geschäftsführer als Kaufpreis für
die Übertragung ihres werthaltigen Betriebs-
vermögens auf eine andere Kapitalgesellschaft
führt nicht zum Zufluss des Rentenbarwerts der
Ansprüche auf die künftigen Pensionszahlun-
gen als Arbeitslohn oder als verdeckte Gewinn-
ausschüttung, wenn dem Arbeitnehmer kein
Wahlrecht auf Ablösung der Pensionsverpflich-
tung durch eine Kapitalzahlung zusteht.

Der Umstand, dass die GmbH der bei ihr ver-
bliebenen Rest-Pensionsverpflichtung nicht
mehr nachkommen konnte, da sie von den Be-
teiligten bewusst ihrer Ertragskraft beraubt war,
begründet keinen Teilverzicht auf die Pensions-
forderung. (FG Düsseldorf vom 13.07.2017 - 9
K 1804/16 E -, BeckRS 2017, 138128).

10 BFH-Entscheidung vom 
12.12.2017: Auszahlung einer 
Kapitallebensversicherung 
aus der Kapitalversorgung 
eines berufsständischen 
Versorgungswerks

Ist eine zur Basisversorgung hinzutretende und
von dieser getrennte Kapitalversorgung aus
einem berufsständischen Versorgungswerk als
Kapitallebensversicherung ausgestaltet, sind
auf entsprechende Kapitalauszahlungen nicht
die Regelungen über die Leistungen aus einer
Basis-Altersversorgung (§ 22 Nr. 1 S. 3 Buchst.
a EStG), sondern die Regelungen über Erträge
aus Kapitallebensversicherungen (§ 20 Abs. 1
Nr. 6 EStG) anzuwenden (BFH vom 12.12.2017
- X R 39/15 -, BeckRS 2016, 94474).
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11 FG Köln - Entscheidung vom 
07.04.2017: Neuberechnung 
des steuerfreien Anteils einer 
Witwenrente aufgrund von 
Einkommensanrechnungen

Bei der Anpassung der (Hinterbliebenen-)Rente
aufgrund der Anrechnung von übrigen Einkünf-
ten handelt es sich nicht um eine regelmäßige
Anpassung iSv § 22 Nr. 1 S. 3 Buchst. a Dop-
pelbuchst. a S. 7 EStG. Der steuerfreie Teil der
Witwenrente ist daher gemäß § 22 Nr. 1 S. 3
Buchst. a Doppelbuchst. a S. 6 EStG neu zu be-
rechnen. Bei der Neuberechnung des steuer-
freien Anteils der Witwenrente sind dann die
auf regelmäßigen Anpassungen beruhenden
Teile des Jahresbetrages der Rente gemäß § 22
Nr. 1 S. 3 Buchst. a Doppelbuchst. a S. 7 EStG
außer Betracht zu lassen (FG Köln vom
07.04.2017 - 8 K 1489/15 -, BeckRS 2017,
121227).

Rechtsanwendung

1 Bayerisches Landesamt für
Steuern vom 14.05.2018: 
Zuständigkeit für Arbeitneh-
mer ohne Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt im 
Inland

Für Arbeitnehmer ohne Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt im Inland ist zu unter-
scheiden, ob sie

–beschränkt steuerpflichtig sind und die Be-
steuerung der Einkünfte, die dem Steuerabzug
vom Arbeitslohn unterliegen mit dem vorge-
nommenen Steuerabzug als abgegolten gilt (§
50 Abs. 2 S. 1 EStG) oder

–beschränkt steuerpflichtig sind und die Be-
steuerung der Einkünfte, die dem Steuerabzug
vom Arbeitslohn unterliegen mit dem vorge-
nommenen Steuerabzug nicht als abgegolten
gilt, weil als Lohnsteuerabzugsmerkmal ein Frei-
betrag nach § 39a Abs. 4 EStG gebildet worden
ist und der im Kalenderjahr insgesamt erzielte
Arbeitslohn 11.000 € übersteigt (§ 50 Abs. 2 S.
2 Nr. 4 Buchst. a EStG iVm § 46 Abs. 2 Nr. 4
EStG) oder

–beschränkt steuerpflichtig sind, aber als
Staatsangehörige eines Mitgliedstaats der Eu-
ropäischen Union oder eines Staates, auf den
das Abkommen über den Europäischen Wirt-
schaftsraum Anwendung findet und dortigem
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt auf
Antrag veranlagt werden (§ 50 Abs. 2 S. 2 Nr. 4
Buchst. b EStG) oder

–wegen § 1 Abs. 3 EStG als unbeschränkt steu-
erpflichtig zu behandeln sind.

Für diese Arbeitnehmer werden vom Betriebs-
stättenfinanzamt Lohnsteuerabzugsmerkmale
gebildet (§ 39 Abs. 2 S. 2 EStG). Wurde diesen
Arbeitnehmern keine Identifikationsnummer zu-
geteilt, hat ihnen das Betriebsstättenfinanzamt
auf Antrag eine Bescheinigung für den Lohn-
steuerabzug auszustellen (§ 39 Abs. 3 EStG),
die die Arbeitnehmer dem Arbeitgeber zu Be-
ginn des Kalenderjahres oder beim Eintritt in
das Dienstverhältnis vorzulegen haben.
(LfSt Bayern, Vfg. v. 14.5.2018 – S 0122.2.1-
1/7 St43)
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Mit freundlicher Unterstützung:

Kenston Pension GmbH 
Kaiser-Wilhelm-Ring 27 - 29
50672 Köln
Tel. +49 (0) 221 99 2222 3 - 0 
Fax +49 (0) 221 99 2222 3 - 50

info@kenston-pension.de 
www.kenston-pension.de
www.kenston-akademie.de

Kenston Pension

Zum Herausgeber des Newsletters:

Die Kenston Pension GmbH fungiert, in ihrer Funktion als gerichtlich zugelassene Rentenberatungskanzlei für die betriebliche Altersversorgung, 
als Rechts- und  Spezialdienstleister, der sich  ausschließlich auf die Themengebiete der  betrieblichen  Altersversorgung und der Zeitwertkonten 
konzentriert. 

Geschäftsführer der Kenston Pension GmbH ist Herr Sebastian Uckermann.

Herr Uckermann, gerichtlich zugelassener Rentenberater für die betriebliche Altersversorgung, ist neben seiner Tätigkeit für die Kenston Pension
GmbH, Leiter der KENSTON Unternehmensgruppe, Vorsitzender des Bundesverbandes der Rechtsberater für betriebliche Altersversorgung und
Zeitwertkonten e.V.  sowie Autor zahlreicher Fachpublikationen auf dem Gebiet der betrieblichen Altersversorgung und der Zeitwertkonten. Darüber
hinaus ist Herr Uckermann Herausgeber eines Standardkommentars zur betrieblichen Altersversorgung im Beck-Verlag.

Herr Uckermann ist zudem in diesen  Themenbereichen als anerkannter Fachdozent für die rechts- und steuerberatenden  Berufe tätig.

Weitere Informationen zur Kenston  Pension GmbH erhalten Sie unter www.kenston-pension.de und www.kenston-akademie.de.
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Bundesverband der Rechtsberater 
für betriebliche  Altersversorgung 
und Zeitwertkonten e.V.

2 Neuer Standardkommentar
zur betrieblichen Altersver-
sorgung –
Gesamtdarstellung zu allen
Bereichen der bAV
Uckermann / Fuhrmanns / 
Ostermayer / Doetsch

Das Recht der betrieblichen
Altersversorgung

Zivil-, Arbeits-, Steuer-, Bilanz- und Sozi-
alversicherungsrecht – Kommentar.
Buch. In Leinen C.H.BECK 
ISBN 978-3-406-63193-1
Erschienen November 2013

Zum Werk
Die betriebliche Altersversorgung als zweite
Säule der Alterssicherung hat in den vergange-
nen Jahren eine deutliche Stärkung erfahren.
Die Zahl der versorgungsberechtigten Arbeit-
nehmer hat sich weiter erhöht, die Zahl der An-
gebote hat sich deutlich vermehrt und die Be-
urteilung aller einschlägigen Rechtsfragen ist
immer komplexer geworden. Im Zusammenspiel
von Zivil-, Arbeits-, Steuer-, Bilanz- und Sozial-
versicherungsrecht it die Haftungsgefahr stän-
dig gewachsen. Hier gibt das Werk Orientierung
und Antwort auf alle Fragen.

Neben der Kommentierung des BetrAVG, die
den Schwerpunkt des Werkes bildet, werden in
systematischen Darstellungen die Durchfüh-
rungswege der bAV sowie die Geschäftsführer-

und Vorstandsversorgung behandelt:
• Kommentierung des BetrAVG
• Kommentierung zu Spezialbereichen der bAV

(z.B. Gleichbehandlungsverpflichtung, Versor-
gungsausgleich, Betriebsübergang, Insol-
venzschutz)

• Behandlung der Durchführungswege (Direkt-
zusage, Unterstützungskassenzusage, Direkt-
versicherungszusage, Pensionskassenzusage,
Pensionsfondszusage, Versorgungsanwart-
schaften, Finanzierung und bilanzielle Ausla-
gerung von Pensionsverpflichtungen)

• Geschäftsführer- und Vorstandsversorgung

Vorteile auf einen Blick
• Gesamtdarstellung zu allen Bereichen der
• betriebliche Altersversorgung
• mit Geschäftsführer und Vorstandsversor-

gung
• Praxiskommentar

Zu den Autoren
Herausgeber und Autoren sind langjährig er-
fahrene Praktiker aus Anwaltschaft, Versiche-
rungswirtschaft und Rentenberatung.
Zielgruppe
Für in der bAV beratende Anwälte, Rentenbe-
rater, Versicherungsunternehmen, Arbeitgeber-
verbände und Gewerkschaften, Unternehmen
mit Versorgungseinrichtungen, Personalräte, Be-
triebsräte.

Herausgegeben von
Sebastian Uckermann, Rentenberater,
Dr. Achim Fuhrmanns, Rechtsanwalt, 
Franz Ostermayer, Wirtschaftsprüfer und

Steuerberater und
Dr. Peter A. Doetsch, Rechtsanwalt und 
Mediator.
Bearbeitet von
Sebastian Uckermann, Rentenberater;
Dr. Achim Fuhrmanns, Rechtsanwalt;
Franz Ostermayer, Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater; Dr. Peter A. Doetsch, Rechts-
anwalt und Mediator; Björn Heilck, Rechts-
anwalt; Dr. Ingeborg Axler, Rechtsanwältin;
Christian Braun, Rechtsanwalt; Dr. Dirk
Classen, Rechtsanwalt; Frauke Classen,
Rechtsanwältin; Udo Eversloh, Rechts-
anwalt; Jochen Grünhagen, Rechtsanwalt;
Eva Susanne Hübner, Rechtsanwältin; 
Dr. Marco Keßler, Dipl.-Kaufmann; Detlef
Lülsdorf, Rentenberater;  Dr. Jochen
Sievers, Vorsitzender Richter am Landes-
arbeitsgericht; Dr. Stefan Simon, Rechts-
anwalt; PD Dr. Wolfram Türschmann 
Rentenberater; Gudrun Wagner-Jung, 
Dipl.-Finw.; Ralf Weißenfels, Dipl.-Betriebs-
wirt; Andreas Jakob, Rentenberater.


